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Friedhofsgebührensatzung 
für den kommunalen Friedhof der Gemeinde Martinroda  

vom 11.08.2003 
 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113, 114) sowie der §§ 1, 2, 11 und 12 des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch das Siebte Gesetz zur Änderung 
des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom 29. März 2011 (GVBI. S. 61) und des § 20 der 
Friedhofssatzung der Gemeinde Martinroda vom 08.08.2003, sowie der Friedhofsgebührensat-
zung der Gemeinde Martinroda vom 11.08.2003, zuletzt geändert am 02.07.2010  hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Martinroda in der Sitzung vom 27.05.2011 die folgende Änderung der 
Gebührensatzung beschlossen: 
 
 

I. Gebührenpflicht 
 

§1 
 

Für die Benutzung des Friedhofs und dessen Einrichtungen und Anlagen im Rahmen der Fried-
hofssatzung der Gemeinde Martinroda vom 16.05.2003 Gebühren nach Maßgabe dieser Ge-
bührensatzung erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
1. Schuldner der Gebühren für Leistungen und Genehmigungen nach der Friedhofssatzung 

sind: 
 

a) bei Erstbestattung die Personen, die nach Bürgerlichen Recht die Bestattungskosten 
zu tragen haben. Das sind  u.a.: 
- die Erben des beizusetzenden Verstorbenen, 
- der überlebende Ehegatte, 
- unterhaltspflichtige Verwandte des Verstorbenen in gerader Linie,  
 

b) bei Umbettungen und Wiederbestattung  der Antragsteller. 
 
2. Für die Gebührenschuld haftet in jedem Fall auch: 

 
a) der Antragsteller, 

 
b) diejenige Person, die sich der Gemeinde gegenüber zur Tragung der Kosten ver-

pflichtet hat. 
 
 

§ 3 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht bei Inanspruchnahme von Leistungen nach der Friedhofssat-
zung, und zwar mit der Beantragung der jeweiligen Leistung. 
 
(2) Die Gebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden Gebührenbescheides 
fällig.  
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§ 4 
Rechtsbehelf / Zwangsmittel 

 
(1) Die Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide aufgrund dieser Satzung  regeln sich nach 
den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(2) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heranziehung zu Gebühren nach dieser 
Gebührensatzung wird die Verpflichtung zur sofortigen Zahlung nicht aufgehoben. 
 
(3) Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen Gebühren-
bescheide gelten die Vorschriften des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

II. Gebühren 
 

§ 5 
 

Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstätte und Urnenreihengrabstätte 
 

1. Für die Überlassung einer Reihengrabstätte werden folgende Gebühren erhoben 
 

a) Erdgrab zur Beisetzung eines Verstorbenen.............250,00 € - Liegezeit 25 Jahre 
 

b) Doppelerdgrab zur Beisetzung eines Verstorbenen. 300,00 € - Liegezeit 25 Jahre 
 

c) Urnenreihengrab........................................................150,00 € - Liegezeit 15 Jahre 
 

d) Platz in der Urnengemeinschaftsanlage 150,00 € 
 

e) Namensschild an Friedhofsmauer (grüner Rasen) 
Die Weiterberechnung erfolgt nach den tatsächlichen Kosten. 
z.Z. (Mai 2011) betragen die Kosten   15,50 € 
 

f) Kindergrab für Kinder unter 5 Jahren...................  ....  50,00 € 
 

g) Urne in ein bereits vorhandenes Grab.......................  50,00 € - Liegezeit 15 Jahre 
 

h) Nutzung der Trauerhalle............................................  30,00 € 
 

2. Bei Überschreitung der Liegezeiten sind je nach Art des Grabes jährlich folgende Gebühren 
zu zahlen: 
 
a) Erdgrab ....................................... .............................14,00 € 

 
b) Doppelerdgrab ......................................................... 20,00 € 

 
c) Urnengrab .................................................................. 7,00 € 
 

3. Die Beräumung einer Grabstätte ist bei der Gemeinde zu beantragen. Für die Beräumung 
einer Grabstelle durch die Gemeinde werden Gebühren wie folgt erhoben: 

 
a) Räumung eines Erdgrabes..................................... 100,00 € 
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b) Räumung eines Doppelerdgrabes .......................... 200,00 € 
 

c) Räumung eines Urnengrabes .................................. 75,00 € 
 
 
 

4. Verwaltungsgebühren sind im Nutzungsrecht enthalten. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 


